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Ihre Gesundheit können Sie durch einen aktiven Lebensstil un-
terstützen und fördern. Zusätzlich ist es sinnvoll, an Früherken-
nungsuntersuchungen teilzunehmen, um bestimmte Krebser-
krankungen frühzeitig zu erkennen. Diese Untersuchungen 
richten sich an Personen, die sich nicht krank fühlen. Sie haben 
das Ziel, Krankheiten in einem frühen Stadium zu entdecken, 
in dem noch keine Beschwerden bestehen. Allerdings muss 
man sich immer darüber im Klaren sein, dass keine Früherken-
nungsuntersuchung absolute Sicherheit erbringen kann.

Chancen und Risiken von 
Krebsfrüherkennungsuntersuchungen

Zu den Vorteilen der Krebsfrüherkennung gehört, dass die 
Chancen eines Heilerfolgs in vielen Fällen größer sind, je frü-
her der Krebs erkannt wird und eine Behandlung beginnt. Da-
her sollen durch Krebsfrüherkennungsuntersuchungen die 
Krankheit oder ihre Vorstufen möglichst frühzeitig entdeckt 
werden. Bei den Vorsorgeuntersuchungen für Gebärmutter-
halskrebs werden beispielsweise in drei bis vier von 100 Un-
tersuchungen auffällige Zellen entdeckt. Von 200 Frauen, 
die 20 Jahre lang jedes zweite Jahr am Mammografie- 
Screening teilnehmen, erhalten zehn Frauen die Diagnose 
Brustkrebs im Screening, und eine von 200 Frauen wird auf-
grund ihrer regelmäßigen Teilnahme vor dem Tod durch 
Brustkrebs bewahrt.

Zu den Nachteilen der Krebsfrüherkennung gehört, dass sich 
häufig ein auffälliges Testergebnis als „falscher Alarm“ er-
weist. Andererseits kommt es vor, dass ein Früherkennungs-
test keine Auffälligkeit zeigt, obwohl die Person erkrankt ist. 
Außerdem besteht die Gefahr der Überdiagnostik und Über-
therapie. Das heißt, es werden zum Beispiel Operationen mit 
möglichen Komplikationen durchgeführt, obwohl die diag-
nostizierte Krankheit bei dem Betroffenen gar nicht zu ei-
nem großen Schaden geführt hätte. Dies im Voraus abzu-
schätzen, ist jedoch kaum möglich. Aus diesen Gründen 
sollten Sie für sich persönlich abwägen, ob Sie an einer Früh-
erkennungsuntersuchung teilnehmen möchten. 
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Krebsfrüherkennungsuntersuchungen
Krankenkassen übernehmen Kosten

Die gesetzliche Krankenversicherung bietet ihren Versicher-
ten regelmäßige Untersuchungen zur Früherkennung von 
Krebs an. Diese können kostenlos und ohne Zahlung der 
Praxisgebühr genutzt werden. Nur diejenigen Früherken-
nungsuntersuchungen, die nachweislich von Nutzen für die 
Versicherten sind, werden von den gesetzlichen Krankenver-
sicherungen bezahlt. Für privat Versicherte ist nicht einheit-
lich festgelegt, welche Untersuchungen von der Versiche-
rung übernommen werden. Informieren Sie sich bei Ihrem 
Versicherungsunternehmen. In jedem Falle werden die Kos-
ten für die Mammografie-Aufnahmen für Frauen zwischen 
50 und 69 Jahren übernommen. Im Rahmen des Mammo
grafie-Screening-Programms erhalten alle Frauen eine 
schriftliche Einladung zur Untersuchung, unabhängig davon, 
wie sie versichert sind.

Frauen Männer

ab 20 Jahren, 
jährlich

Gebärmutterhals 
(Pap-Test)

ab 30 Jahren, 
jährlich

Brust 
(Tastuntersuchung)

ab 35 Jahren, 
alle 2 Jahre

Haut (Inspektion der Haut mit dem bloßen Auge)

ab 45 Jahren, 
jährlich

Prostata 
(Tastuntersuchung)

ab 50 Jahren 
(bis 69 Jahren), 
alle 2 Jahre

Brust 
(Mammografie-
Screening)

ab 50 Jahren Darm
• �Von 50 – 54 Jahren jährlich Test auf Blut im Stuhl 

(Guajak-Test)
• �Ab 55 Jahren Angebot einer Darmspiegelung, 

zweite Darmspiegelung 10 Jahre nach erster 
Untersuchung 
(Alternative zur Darmspiegelung: 
Ab 55 Jahren alle zwei Jahre Stuhlblut-Test)

Diese Früherkennungsuntersuchungen übernehmen 
die gesetzlichen Krankenkassen 
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Informationen und Beratungsangebote

•	 �Auf der Seite der Deutschen Krebshilfe e. V. können 
Sie Faltblätter mit Informationen über einzelne 
Früherkennungsuntersuchungen herunterladen: 
www.krebshilfe.de 

•	 �Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen informiert über Vor- und Nach-
teile von Früherkennungsuntersuchungen: 
http://www.gesundheitsinformation.de/artikel- 
was-sie-ueber-frueherkennungsuntersuchungen- 
wissen-sollten.552.de.html

•	 �Der Krebsinformationsdienst (KID) am Deutschen 
Krebsforschungszentrum in Heidelberg informiert 
unter der kostenfreien Rufnummer 0800 420 30 40 
(täglich von 8 bis 20 Uhr) und im Internet unter 
http://www.krebsinformation.de/themen/vorbeu-
gung/index.php rund um das Thema Krebs. 

Einen Überblick über das komplette Vorsorge- und Früher-
kennungsangebot der gesetzlichen Krankenkassen erhalten 
Sie unter www.bundesgesundheitsministerium.de/frueher-
kennungstabelle. Zusätzlich bieten einige Krankenkassen 
weitere Untersuchungen zur Früherkennung an, beispiels-
weise ein Hautkrebs-Screening vor dem 35. Lebensjahr. Infor-
mieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse.

Die Teilnahme an Früherkennungsunter
suchungen kann sich auch finanziell auswirken

Wenn Sie als Frau nach dem 1. April 1987 beziehungsweise als 
Mann nach dem 1. April 1962 geboren worden sind, gilt eine 
besondere Regelung. Sie sollten sich zu drei Untersuchun-
gen beraten lassen. Dabei handelt es sich um

•	� das Mammografie-Screening zur Früherkennung von 
Brustkrebs,

•	� die Darmkrebs-Früherkennung,
•	� den Pap-Test zur Früherkennung von Gebärmutterhals-

krebs.

Es wird empfohlen, dass Sie sich von Ihrem Hausarzt oder 
dem entsprechenden Facharzt über diese Untersuchungen 
aufklären lassen. Lassen Sie sich die Beratung schriftlich be-

stätigen, zum Beispiel in einem Präventionspass von Ihrer 
Krankenkasse oder durch ein formloses Schreiben. Nehmen 
Sie die Beratung nicht wahr, verlieren Sie im Falle einer späte-
ren Krebserkrankung die Ansprüche, die für chronisch Kranke 
gelten. Das bedeutet, dass Sie statt maximal ein Prozent bis 
zu zwei Prozent Ihres jährlichen Bruttoeinkommens für medi-
zinische Leistungen zuzahlen müssen. Zuzahlungen fallen 
zum Beispiel bei Klinikaufenthalten oder für Medikamente 
an. 

Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) zur 
Früherkennung

Im Bereich der Krebsvorsorge bieten viele Ärzte Leistungen 
an, die gesetzlich Versicherte selber zahlen müssen (z. B. be-
stimmte Ultraschalluntersuchungen oder Blutuntersuchun-
gen). Die Kosten für diese sogenannten Individuellen Ge-
sundheitsleistungen (IGeL) übernehmen die gesetzlichen 
Krankenkassen nicht, weil sie in der Regel keinen ausreichend 
belegten medizinischen Nutzen haben. Wenn Ihnen bei ei-
nem Praxisbesuch IGeL empfohlen werden, erbitten Sie sich 
daher Bedenkzeit. Bestehen Sie auf einen schriftlichen Ver-
trag, der den genauen Rahmen der IGeL und die damit ver-
bundenen Kosten enthält. Ohne eine schriftliche Verein
barung müssen Sie keine Rechnung bezahlen. Unabhängige 
Informationen zu IGeL erhalten Sie beim Medizinischen 
Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e. V. 
(MDS), bei der unabhängigen Patientenberatung Deutsch-
land (UPD) und der Deutschen Krebshilfe e. V.
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